
Stadt Weißenfels 28.02.2022
Kulturamt

Beantwortung der Anfrage öffentlich
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der Stadträtin / des Stadtrates Wehler, Ernst

am 27.01.2022 im schriftliche Anfrag

 Bestätigung Rechts- und Vergabeamt

In der Zeit vom 27.12.2021 bis zum 14.01.2022 fand in Weißenfels kein Wochenmarkt statt.
Gerade an den Tagen, an denen die Händler dort stehen sind viele Bürger unterwegs.

Meine Fragen:

Warum war in dieser Zeit kein Wochenmarkt?

Wurde den Händlern die Möglichkeit unterbreitet einen Wochenmarkt zu machen in diesem
Zeitraum?

Welcher Zusammenhang besteht zwischen der oft genannten Belebung der Innenstadt und
den zeitweisen Wegfall des Wochenmarktes?

Sehr geehrter Herr Wehler,

die Öffnungszeiten des Weißenfelser Wochenmarktes sind in der Satzung über den
Wochenmarkt der Stadt Weißenfels (Wochenmarktordnung) geregelt.
Hier heißt es dazu in § 2 - Platz, Zeit und Öffnungszeiten des Wochenmarktes, Absatz 1,
Satz 1:
'Entsprechend der gewerberechtlichen Festsetzung gem. § 69 Gewerbeordnung zum
Wochenmarkt der Stadt Weißenfels findet der Wochenmarkt ab der 3. Kalenderwoche bis
einschließlich der 46. Kalenderwoche jedes Jahr an jedem Dienstag, Donnerstag und
Samstag (Markttage) auf dem Marktplatz der Stadt Weißenfels statt.'.

Um den pandemischen Einschränkungen des und den damit verbundenen hygienischen
Ansprüchen an den Einzelhandel, insbesondere die Versorgung mit Lebensmitteln, gerecht
zu werden, wurde entgegen der o.g. Satzung von der 47. bis 51. Kalenderwoche den sog.
'Kleinsterzeugern' sowie den Händlern von Lebensmitteln und weiterer roher
Naturerzeugnisse (entsprechend § 67 Abs. 1 Gewerbeordnung) gestattet, zu den
unterdessen auf dem Marktplatz geltenden Weihnachtsmarkt-Standgebühren, in der
Jüdenstraße weiterhin dienstags und donnerstags Handel zu treiben.
Hier sind die möglichen Standplätze jedoch derart begrenzt, dass eine Erweiterung dieser
Ausnahmegenehmigung auf die Händler nach § 67 Abs. 2 GewO i.V.m. der
Rechtsverordnung der Verwaltungsgemeinschaft Weißenfels über die Erweiterung des
Kreises der Wochenmarktartikel für Wochenmärkte in der Stadt Weißenfels (alle keine
Lebensmittel und reine Naturerzeugnisse anbietenden Händler) aus Kapazitätsgründen
kaum möglich gewesen wäre. Eine Ausdehnung dieser Sondergenehmigung auf die
Samstage des o.g. Zeitraums hätte dagegen nur ein Händler in Anspruch nehmen wollen.
Dies wurde unter Rücksichtnahme auf die personellen Kapazitäten der die Märkte
verantwortenden Abteilung Veranstaltungsmanagement, Märkte nicht für gerechtfertigt
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eingeschätzt.

Welcher Zusammenhang zwischen der Innenstadtbelebung und dem zeitweisen ‚Wegfalls‘
des Wochenmarktes besteht, kann ohne eine entsprechende empirische Untersuchung nicht
festgestellt werden. Alles andere wäre rein spekulativ.“

Brückner, Kulturamtsleiter


